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Badiſche Verfaſſung . § 11.

II .

Verfaſſungsrechtliche Beſtimmungen .
N. ODie Badiſche Berfaſſung .

1. Die Verfaſſung vom 21 . märz 1919 .

§ 11 .

Die öffentlichen Amter ſind für alle dazu Befähigten ohne

Unterſchied des Geſchlechts gleich zugänglich.
Für die Beſetzung der Richterſtellen kommen nur ſolche Per⸗

ſonen in Betracht , welche die in den Reichs⸗ und Landesgeſetzen

aufgeſtellten Bedingungen erfüllen . Im übrigen ſoll zu jeder

Beamtenſtelle , ohne Rückſicht auf Lebens⸗ oder Dienſtalter und

Vorbildung , derjenige berufen werden , der hierzu der befähigſte

und würdigſte iſt . Die Befähigung wird in der Regel durch die

geſetzlich vorgeſchriebenen Prüfungen nachgewieſen .
Das Beamtengeſetz gibt , ſoweit nicht dieſe Verfaſſung beſon⸗

dere Beſtimmungen enthält , die Vorſchriften über die Verleihung

der öffentlichen Amter , die Widerruflichkeit der Anſtellung und

die Anſprüche der Beamten auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen⸗

verſorgung .

Bekanntmachung des UM. v. 20. Juni 1919 SchVBl . Nr . 18.

eſchlechts “ in Abſ . 1 waren
1. Die Worte „ ohne Unterſchied des G

im Entwurf der Verfaſſung nicht enthalten ; ſie wurden erſt bei der Be⸗

ratung im Verfaſſungsausſchuß eingeſetzt . Dadurch wird zum Ausdruck

gebracht , daß inbezug auf den Zugang zu öffentlichen Amtern kein

Unterſchied zwiſchen Mann und Frau beſtehen ſoll , voraus⸗

geſetzt , daß die Frau die Befähigung hierzu beſitzt und die vorge⸗

ſchriebenen ſtaatlichen Prüfungen abgelegt hat , zu denen ſie in gleicher

Weiſe , wie der Mann , zugelaſſen werden muß . Die Frau hat als In⸗

haberin eines ſtaatlichen Amtes dieſelben V erpflichtungen , wie der

Mann , ſie muß das gleiche Arbeitsquantum leiſten und muß wie dieſer

zur Verwendung an jedem Ort zur Verfügung ſtehen . Dafür hat ſie

auch Anſpruch auf die gleiche B ezahlung wie der Mann .

Die Vorſchrift gilt auch für verheiratete Frauen . Vor der

Einſtellung ſolcher Frauen in ein Dienſtverhältnis wird allerdings zu

prüfen ſein , ob ſie in Rückſicht auf ihren ſonſtigen Pflichtenkreis die mit

dem Dienſt verbundenen Aufgaben zu erfüllen in der Lage ſind . Der

Begriff der Befähigung umfaßt nicht nur die berufliche Ausbildung ,

ſondern die geſamte Vereigenſchaftung für ein Amt . Die Be⸗
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antwortung dieſer Frage wird Sache der Feſtſtellung im einzelnen Fall

ſein . Naturgemäß wäre eine ſolche Prüfung auch dann anzuſtellen, wenn
eine Frau erſt nach der Übernahme in den ſtaatlichen Dienſt eine Ehe

eingeht und es wäre Vorſorge zu treffen , daß auch für die Dauer
der Ehe in Rückſicht auf den ſich möglicherweiſe erheblich erweiternden
Pflichtenkreis die Frage nach der Verwendbarkeit im ſtaatlichen Dienſt
zur Prüfung offen gehalten würde . Es ſind dies Folgerungen , die

ſich aus der Eigenart des weiblichen Geſchlechts und aus ſeiner durch den

Schöpfer ihm zugewieſenen Stellung im Organismus der menſchlichen

Geſellſchaft von ſelbſt ergeben und die darum auch ohne Schädigung der

Allgemeinheit durch kein Geſetz und keine Verfaſſung beſeitigt werden

können .

Auf ſolchen Erwägungen beruht die Vorſchrift in §S 121 Ziff . 1 BG. ,

die beſtimmt , daß mit der Verehelichung der weiblichen Beamten die

Anſtellung eine unbedingt widerrufliche wird ; der Verfaſſungsausſchuß
hat ſich dahin ausgeſprochen , daß dieſe Vorſchrift mit den Beſtimmungen
des § 11 vereinbar und deshalb aufrecht zu erhalten ſei .

Die Tatſache der Verehelichung an ſich darf für den Staat nie die

Veranlaſſung zur Entlaſſung aus dem Dienſt oder zur Kündigung des⸗

ſelben bilden . Die Löſung dieſes Verhältniſſes darf vielmehr nur unter

denſelben Vorausſetzungen , wie bei den Männern und weiterhin nur
dann eintreten , wenn die weitere Verwendung der verheirateten Frau
mit den Vorſchriften und dem Sinn des Beamtenrech⸗

tes nicht mehr vereinbar erſcheint . Dazu gehört auch der Fall ,
wenn der Mann Beamter iſt und durch die Verheiratung eine Häufung
zweier Beſoldungen in einer Hand eintreten würde .

2. Die Reichsverfaſſung ſtellt in Art . 128 Abſ . 1 den Grund⸗

ſatz auf , daß „alle Staatsbürger ohne Unterſchied“, ſomit auch die Frauen ,
„entſprechend ihrer Befähigung und ihren Leiſtungen zu den öffent⸗
lichen Anſtalten zuzulaſſen ſind “. Sie verſchärft dieſe Beſtimmung zu⸗
gunſten der Frauen , indem ſie in Abſ . 2 beifügt : „ Alle Ausnahme⸗
beſtimmungen gegen weibliche Beamte werden be⸗

ſeitigt . “
Es unterliegt keinem Zweifel , daß dieſe Vorſchrift aktuelles

Recht iſt , das auch die Länder bindet . Das Reichsgericht — 3. Zivilſenat
—hat dies in einem Reichsſtreit , der ſich darum drehte , ob die mit dem

§8 121Ziff . 1 ba d. BG . inhaltlich übereinſtimmende Vorſchrift
des württembergiſchen Beamtenrechts aufrecht erhalten werden könne ,
mit Urteil vom 5. Januar 1923 ausgeſprochen und daraus weiter die

Folgerung gezogen , daß die bezügliche Vorſchrift des württembergiſchen
Beamtenrechts , als mit dem Reichsrecht in Widerſpruch ſtehend , nicht
weiter gelten könne . Das Urteil geht davon aus , daß Art . 128

Abſ . 2 „ein mit ſofortiger und unmittelbarer Wirkung ausgerüſtetes Ver⸗
bot von Ausnahmebeſtimmungen gegen weibliche Beamte enthalte . “
Das Reichsgericht verkennt dabei nicht , daß Art . 128 Abſ . 2 nicht jede
unterſchiedliche Behandlung der verheirateten weiblichen und der ſon⸗
ſtigen Beamten ausſchließt und daß er nur grundfätzlich auf dem
Gebiet des Beamtenrechts die Geſchlechter habe gleichſtellen wollen ; im

vorliegenden Falle aber werde die beamtenrechtliche Stellung der Frau
durch die für den Fall der Verheiratung vorgeſchriebene Verwandlung
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der lebenslänglichen Anſtellung in eine kündbare in ihren Grundlagen

berührt und in einer grundweſentlichen Beziehung der Rechtsſtellung des

Mannes gegenüber beeinträchtigt . “
Das Reichsgericht ſtützt ſeine Anſicht noch beſonders auf die der Ein⸗

bringung des Antrags von der Abg . Pfülf beigegebene Begründung , daß

der Staat als Arbeitgeber nicht berechtigt ſei , ſich in den Perſonenſtand

der Beamten einzumiſchen , ſolange ſie ihre Pflicht nicht vernachläſſigen .

Dabei mag dahingeſtellt bleiben , ob dieſe Begründung für die National⸗

verſammlung zur Annahme des Antrags ausſchlaggebend war .

3. Die beamtenrechtliche Stellung der verheirateten Frauen hat durch

die aufgrund des Ermächtigungsgeſetzes vom 13. Oktober 1923 ( RGBl .

S. 943 ) erlaſſene Reichsperſonal⸗Abbau⸗Verordnung
vom 27. Oktober 1923 eine eingreifende Anderung erfahren . Für die

Dauer der Geltung dieſer Vorſchriften treten aufgrund der Beſtimmung
in 8 1 des Ermächtigungsgeſetzes , wonach bei der Erlaſſung der VO. „ von
den Grundrechten der Verfaſſung abgewichen werden “ kann , die beſon⸗
deren Vorſchriften des Art . 128 Abſ . 1 der Verfaſſung

außer Kraft . Die in Art . 14 der RPAV . getroffenen , durch die

RPAV . vom 28. Januar 1924 teilweiſe geänderten Beſtimmungen haben

durch das Reichsgeſetz über Einſtellung des Perſonalabbaues und

Anderung der Perſonalabbauverordnung vom 4. Auguſt 1925 ( RGBl . 1

S. 171) folgende Faſſung erhalten :

Artikel 14.

Verheiratete weibliche Beamte .

( ) Das Dienstverhältnis verheirateter weiblicher Be -

amter und Lehrer im Dienste des Reichs , der Länder und

Gemeinden ( Gemeindeverbände ) kann beiderseits jederzeit

zum Schlusse eines Monats unter Einhaltung einer Kündi -

gungsfrist von drei Monaten gekündigt werden . Die Kündi -

gung durch die Verwaltung darf erfolgen , wenn nach dem

Ermessen der zuständigen Behörde :

a) die wirtschaftliche Versorgung des Weiblichen Beamten

nach der Höhe des Familieneinkommens gesichert er -

scheint und

b) das Ausscheiden aus dienstlichen Gründen erforder -

lich ist .

Der weibliche Beamte kann nicht kündigen , wenn sein

Ausscheiden den dienstlichen Bedürfnissen zuwiderläuft .

Dies gilt auch bei lebenslänglicher Anstellung .

( 2) Den auf Grund des Abs . 1 Ausgeschiedenen kann eine

Abfindungssumme in Höhe des Ruhegehalts , das sich nach

der Dienstzeit ergibt , gewährt werden , wenn und solange die

Wirtschaftliche Versorgung des ausgeschiedenen weiblichen

Beamten nach der Höhe des Familieneinkommens nicht mehr

gesichert erscheint . Kindern unter 18 Jahren aus einer Ehe ,

die der weibliche Beamte während seiner Dienstzeit ge -

schlossen hat , kann im Falle des Todes der Eltern ein

Waisengeld widerruflich gewährt werden .
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( 3) Den auf Grund des Abs . 1 Ausgeschiedenen ist unter

Verlust der Rechte aus Abs . 2 eine Abfindungssumme nach

Maßgabe der Vorschriften des Artikel 5 zu bewilligen , sofern

ein entsprechender Antrag innerhalb von sechs Monaten nach

dem Ausscheiden gestellt Wird . Für verheiratete weibliche

Beamte , die nach dem 1. Juli 1925 ausgeschieden sind oder

ausscheiden , erhöhen sich die vorgesehenen Abfindungs -

summen auf das Doppelte , sokern sie im Zeitpunkt des Aus -

scheidens lebenslänglich waren .

( 4) Auf eine nach Abs . 3 gewährte Abfindungssumme

sind etwa für die Zeit nach dem Ausscheiden bezahlte Be -

züge anzurechnen .

( 5) Abs . 1 bis 4 finden auf Verheèiratete weibliche Beamte

und Lehrer im einstweiligen Ruhestand mit der Maßgabe

sinngemäße Anwendung , dah
1. der Berechnung der Abfindungssumme das Dienstein -

kommen zugrunde Zzu legen ist , aus dem sich das Warte -

geld berechnet , und

2. zur Vornahme einer Kündigung durch die Verwaltung

die im Abs . 1 unter b aufgestellte Voraussetzung nicht

vorzuliegen braucht .

Dieſe Vorſchriften treten nach Art . 2 8S 2 X Abſ . 2 des Geſ . vom

4. Auguſt 1925 mit dem neuen Reichsbeamtenrecht, ſpäteſtens jedoch am

31. März 1929 , außer Kraft .
Nach Art . 2 der bad . PAV9 . in der Faſſung der VO. des StM . vom

29. Februar 1924 , wonach ſpätere Anderungen der RPAV . , ſoweit nichts

anderes beſtimmt wird , für Baden ohne weiteres in Wirkſamkeit treten ,

ſind die neuen Beſtimmungen des Art . 14 für Baden gelten des

Recht , ohne daß es einer beſonderen geſetzlichen Maßnahme bedürfte .

Gleichwohl wird die Übernahme der Vorſchriften des RG . vom 4. Auguſt
1925 bei ihrer weittragenden Bedeutung vorausſichtlich noch im Wege

der Geſetzgebung erfolgen , zumal das RG . in Art . J in Abweichung

von den früheren Beſtimmungen der RPAV . die Länder nicht für ver⸗

pflichtet , ſondern nur für „berechtigt “ erklärt , für die Landesbeamten
eine entſprechende Regelung zu treffen . “)

1. Zu Abſ . 1. Die Kündigung tritt in Kraft mit dem letzten Tag

des Monats , in deſſen Verlauf die dreimonatige Friſt umlaufen iſt . Für

Beamte , denen vor dem Inkrafttreten des Geſetzes , d. i. vor dem 8. Aug .

1925 , aufgrund der RPAV . gekündigt worden iſt , bleiben die beim

Ausſpruch der Kündigung geltenden — kürzeren — Kündigungsfriſten
beſtehen . Art . 7 Ziff . 2 des Geſ .

Die Vorſchriften des Abſ . 1 beziehen ſich auf planmäßige und

auf nichtplanmäßige verheiratete weibliche Beamte : ſie erweitern

die bisherigen Vorſchriften der RPAV . , inſofern das Kündigungsrecht mit

den Wirkungen des Geſetzes nicht nur dem Staat bezw . der Gemeinde ,

ſondern auch den weiblichen Beamten zuerkannt wird .

DieVorſchriften des Art . 14 ſind für Baden durch das Geſetz vom

28. Januar 1926 — ABl . Nr . 8 S. 25 — übernommen worden .



Badiſche Verfaſſung . § 11.

die wirtſchaftliche Verſorgung wird im Allgemeinen ſtets

dann als geſichert angenommen werden können , wenn der Ehemann aus

privatem oder öffentlich rechtlichem Dienſtverhältnis ein zum ſtandesge⸗

mäßen Unterhalt der Familie genügendes Einkommen bezieht . Die

Frage , ob der Ehemann Anſpruch auf Ruhegehalt oder Hinterbliebenen⸗

verſorgung hat , kommt dabei nicht in Betracht . Die genügende wirt⸗

ſchaftliche Verſorgung der weiblichen Beamten genügt an ſich nicht für

die Herbeiführung des Ausſcheidens ; es muß vielmehr noch dazu kommen ,

daß das Ausſcheiden durch dienſtliche Gründe gefordert wird . Solche

dienſtliche Gründe können entweder in der Perſon der Beamtin liegen

—Beanſtandung der Leiſtungen oder des Verhaltens , ohne daß die Vor⸗

ausſetzungen zu einer disziplinären Entlaſſung gegeben ſind — oder ſie

können allgemeiner Art ſein und aus den allgemeinen beamten⸗

rechtlichen Geſichtspunkten ſich ergeben , z. B. das gleichzeitige Zuſammen⸗

wirken von Mann und Frau an ein und derſelben Schule mit damit ver⸗

bundener Häufung der Beſoldungen und der ſich hieraus ergebenden Be⸗

nachteiligung für andere Beamte und Beamtenanwärter .

Das der Anſtellungsbehörde beamtenrechtlich zuſtehende Recht auf

jederzeitige Kündigung des nichtplanmäßigen Dienſtverhältniſſes wird

durch dieſe Einſchränkung des Kündigungsrechts nicht berührt .

Der Fall des Unterabſatzes 2 wird im Allgemeinen nur dann vor⸗

liegen , wenn es an einem geeigneten Erſatz fehlt . Die Entſcheidung

hierüber liegt ausſchließlich bei der Anſtellungsbehörde . Das beamtenge⸗

ſetzlich jedem Beamten zuftehende Recht auf Kündigung ( B6 . § 6. VVO.

3. BG . § 8) wird durch dieſe Beſtimmung nur inſoweit beſchränkt , als es

ſich um die Sicherung der Anwartſchaften des Abſ . 2 handelt . Der

Schlußſatz iſt nicht auf den Fall des Unterabſatzes beſchränkt , ſondern

bezieht ſich auf den ganzen Abſ . 1. „ Lebenslänglich “ angeſtellte Beamte

im Sinne der RPAV . ſind nach bad . Beamtenrecht die planmäßigen

Beamten ( Art . 2 A. 6 der PAVo . vom 5. Dezember 1923 ).

2. Die Abſ . 2 und 3 bieten die Möglichkeit , dem verheirateten weib⸗

lichen Beamten für den Fall ſeines durch die Verheiratung bedingten

Ausſcheidens aus dem Dienſt anſtelle der von ihm erſtrebten Verſorgungs⸗

anſprüche eine Abfindung zu gewähren . Damit wird der Übergang
in den Eheſtand erleichtert und der freiwillige Austritt aus dem Dienſt

gefördert . Die Abfindung kann gewährt werden in der Form einer

Rente oder einer einmaligen Abfindungsſumme .

Die Anwartſchaft auf eine Rente hat zur Vorausſetzung , daß die

Beamtin bei ihrem Ausſcheiden aus dem Dienſt nach den geſetzlichen Be⸗

ſtimmungen Anſpruch oder wenigſtens Anwartſchaft auf den geſetzlichen
oder einen fakultativen ( BG. § 45) Ruhegehalt hatte . Für die ins Er⸗

meſſen der Behörde geſtellte Bemeſſung der Rente bildet der erdiente

Ruhegehalt die Höchſtgrensöe . Die Rente kann nur bewilligt werden ,

wenn im Verlauf der Ehe Verhältniſſe eintreten — z. B. Auflöſung

der Ehe durch Tod , Scheidung oder Nichtigkeitserklärung , oder Krankheit ,

Gebrechlichkeit oder dadurch verurſachte Erwerbsloſigkeit des Ehemanns ,
d dergl . , die eine Ver⸗

oder verminderte Arbeitsfähigkeit der Ehefrau un ie

ſchlechterung der wirtſchaftlichen Lage in einem Umfang zur Folge haben ,

daß die Deckung der notwendigen Ausgaben durch das Familienein⸗
kommen nicht mehr geſichert erſcheint . Die Rente darf nur für die

1
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Dauer dieſes Zuſtandes bewilligt werden . Wenn Abſ . 2 ſich auch nur

als eine Kannvorſchrift darſtellt , ſo wird er regelmäßig doch zur An⸗

wendung kommen müſſen , wenn die im Geſetz feſtgeſtellten Voraus⸗

ſetzungen vorliegen . Die Rechte des Abſ . 2 bleiben der ausſcheidenden

Lehrerin gewahrt , ohne daß ſie bei ihrem Austritt es ausdrücklich zu be⸗

dingen hätte . Das gleiche gilt für das Waiſengeld der Kinder im Falle

des Todes der Eltern .
3. Die Vorſchrift in Abſ . 3 iſt im Gegenſatz zu Abſ . 2 eine Muß⸗

Vorſchrift . Ihre Ausführung iſt ſonach nicht ins behördliche Ermeſſen

geſtellt . Erhält der ausgeſchiedene verheiratete weibliche Beamte auf ſeinen

Antrag eine Abfindungsſumme zugebilligt , ſo verliert er ſeine

Rechte aus Abſ . 2. Der Antrag muß innerhalb der Friſt von 6 Monaten

bei der zuſtändigen Behörde eingereicht ſein . Nach Art . 5 § 2 wird eine

Abfindungsſumme nicht bezahlt , wenn das Ausſcheiden im erſten Dienſt⸗

jahr ſtattfindet . die Grundlage für die Berechnung der Ab⸗

findungsſumme bildet das Monatseinkommen , das dem Beamten am

letzten Tage des Dienſtes zuſtand . Von dieſem Monatseinkommen erhal⸗
ten planmäßige Beamte im 2. und 3. Dienſtjahr das 2fache , im 4. und

5. das 3fache , im 6. und 7. das 35fache , im 8. und 9. das Afache , im 10.

das 5fache , im 11. das 6fache , im 12. und 13. das 7fache , im 14. und den

weiteren Dienſtjahren das 8fache . Außerplanmäßige oder im Vorbe⸗

reitungsdienſt befindliche Beamte erhalten jeweils die Hälfte dieſer Sätze .
Als Dienſtjahre ſind die für die Berechnung des Ruhegehalts maßgeben⸗
den Jahre anzuſehen .

Die Erhöhung nach Satz 2 gilt nur für planmäßig angeſtellte

weibliche Beamte . Sind ſolche vor dem 1. Juli 1925 aufgrund der

PAVO . aus dem Dienſt ausgeſchieden , ſo können ſie unter Verluſt der

Rechte aus Art . 14 letzter Abſatz der Perſonalabbauverordnung die er⸗

höhte Abfindungsſumme erhalten , wenn ſie innerhalb dreier Monate ſeit
dem Inkrafttreten des R & vom 4. Auguſt 1925 ) (v. i. der 8. Auguſt 1925 )
darum nachſuchen . Etwaige für die Zeit nach dem Ausſcheiden bereits

bezahlte Verſorgungsbezüge werden auf die Abfindungsſumme aufge⸗

rechnet . ( Abf. J . Die Antragsfriſt wird wohl durch das zu erwartende

Landesgeſetz eine entſprechende Erſtreckung erfahren . “ )

8 19.

Abſ . 1.

Die Schule unterſteht den Geſetzen und der Aufſicht des

Staates .

Abſ . 2.

Die Leitungdes Religionsunterrichts iſt Sache der kirchlichen
und religiöſen Gemeinſchaften . Die Erteilung desſelben richtet
ſich nach den Beſtimmungen des Schulgeſetzes .

3
1. Abſ . 1 wiederholt im weſentlichen die Beſtimmung des § 6 des

0 'eſ. vom 9. Oktober 1860 , die rechtliche Stellung der Kirchen und kirch⸗

Nach Art . 8 Ziff . 7 des Bad . Geſ . vom 15. Februar 1926 läuft die

Friſt von 3 Monaten nom Tag des Inkrafttretens dieſes Geſetzes an.
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lichen Vereine im Staat betr . Die zu dieſer Beſtimmung von den ver⸗

ſchiedenen Parteien im Verfaſſungsausſchuß geſtellten Anträge , einerſeits

auf Ausſchluß , andererſeits auf Feſtlegung des Religionsunterrichts als

Pflichtfach der Schule wurden ſämtlich abgelehnt .

2. Dagegen wurde bei der zweiten Leſung des Entwurfs die Ein⸗

fügung der jetzt den Abſ . 2 bildenden Beſtimmungen in das Geſetz be⸗

ſchloſſen .
die Leitung umfaßt nicht nur die Feſtlegung des Unterrichts⸗

ſtoffes , ſondern auch die Aufſicht darüber , daß der Unterricht dieſen Feſt⸗

ſetzungen entſprechend erteilt wird . Die näheren Beſtimmungen über die

Erteilung des Unterrichts , insbeſondere darüber , ob und inwieweit an

der Volksſchule Lehrer hiezu beigezogen werden ſollen , iſt der Ordnung

durch das „Schulgeſetz “ vorbehalten . Dabei iſt zweifelhaft , ob der Aus⸗

druck „ Schulgeſetz “ abſtrakt gebraucht iſt im Sinne der für die ein⸗

zelnen Schularten hierüber beſtehenden Beſtimmungen , oder ob damit

konkret nur das ſich als „Schulgeſetz “ bezeichnende Geſetz vom 7. Juli

1910 gemeint iſt . Für die weitere Auslegung im erſteren Sinne ſpricht

zunächſt , daß in Abſ . 1 der Ausdruck „ Schule “ nur allgemein für alle

Schularten gebraucht ſein kann , ſodann weiter die Tatſache , daß bei der

erſten Leſung die ( einem im weſentlichen mit der jetzigen Beſtimmung über⸗

einſtimmenden Antrag eingefügte ) Beſchränkung „ im volksſchulpflichtigen
Alter “ abgelehnt wurde . Die Frage iſt übrigens gegenſtandslos , da

nach Art . 149 Werf . der Religionsunterricht „ ordentliches Lehr⸗

fach der Schulen “ im allgemeinen , nicht nur der Volksſchule iſt .

( Vergl . die Bmkg . zu Art . 149 unter B 1 dieſes Abſchnitts . )
Die Beſtimmung bezieht ſich nur auf die nach §8 19 Verf . ſtaatlich

anerkannten kirchlichen und religiöſen Gemeinſchaften . Solche ſind der⸗

malen : die Römiſch⸗katholiſche Kirche , die Evangeliſch⸗

proteſtantiſche Landeskirche Badens , die Altkatho⸗
liſche Kirchengemeinſchaft Badens , die Iſraelitiſche

Religionsgeſellſchaft Badens , die Evangeliſch⸗luthe⸗
riſche Kirche in Baden , die Freireligiöſe Landes⸗

gemeinde in Baden , der Landesverband der Gemein⸗

den der biſchöflichen Methodiſtenkirche in Baden , die

Neuapoſtoliſche Kirche im Freiſtaat Baden , der Lan⸗
desverband der Evang . Gemeinſchaft in Baden , die

Evang . Brüderunität in Deutſchland , hier die Herren⸗

huter Gemeinde Königsfeld , die Iſraelitiſche Reli⸗

gionsgeſellſchaft in Karlsruhe .

Abſ . 3.

Kein Lehrer darf [ wider ſeine erklärte religiöſe Überzeugung !

zur Erteilung des Religionsunterrichts oder zur Vornahme kirch⸗

licher Verrrichtungen , kein Schüler gegen die religiöſe über⸗

zeugung der Erziehungsberechtigten zum Beſuch des Religions⸗
unterrichts oder zur Teilnahme an kirchlichen Handlungen ge⸗

zwungen werden .

1. Der Entwurf ſtellte es lediglich in den Willen des Lehrers , ob er

den Religionsunterricht erteilen , und in den Willen des Erziehungsberech⸗
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tigten , ob der Schüler am Religionsunterricht teilnehmen ſoll oder

nicht . Die im Verfaſſungsausſchuß durch die Bezugnahme auf die „er⸗

klärte religiöſe Überzeugung “ beſchloſſene Einſchränkung iſt

durch die Vorſchrift in Art . 149 Abſ . 2 Werf . gegenſtandslos geworden .

( Vergl . die Bmkgen . zu dieſem Artikel unter B 1 dieſes Abſchnitts . )

Ein im Verfaſſungs⸗Ausſchuß dahin geſtellter Antrag , daß Befreiung

vom Religionsunterricht in der Schule nur erteilt werden dürfe , wenn

der Schüler Erſatzunterricht ſeines Bekenntniſſes oder ,

falls er keiner Religionsgeſellſchaft angehöre oder einer ſolchen , für die

an der Schule Religionsunterricht nicht erteilt werde , einen entſprechen⸗
den Unterricht in der Sittenlehre erhalte , wurde abgelehnt . Dabei

ſprach der Ausſchuß aber bei acht Stimmenthaltungen ſeine Meinung

einſtimmig dahin aus , daß diejenigen Kinder , die an keinem Religions⸗

unterricht teilnehmen , einen anderweiten Religions⸗ oder Sittenunterricht

—nach näherer Beſtimmung durch das Schulgeſetz — erhalten ſollen .

Der Antrag auf Befreiung eines Schülers vom Religionsunterricht
muß , ſofern der Schüler nicht religionswündig iſt , vom Erziehungs⸗

b erechtigten ausgehen . Vergl . hierüber die Vorſchriften des

Reichsgeſetzes vom 15. Juli 1921 über die religiöſe Kindererziehung unter

B3 dieſes Abſchnitts .

Hiernach hat eine Befreiung von der Teilnahme am Religionsunter⸗
richt im Allg . einzutreten :

bei Kindern unter 14 Jahren :

a) wenn beide Eltern des Kindes leben , nur auf übereinſtimmende

Erklärung beider Elternteile ,

b) wenn nur ein Elternteil — Vater oder Mutter — lebt , auf

deſſen Antrag ,

c) wenn eine Entſcheidung des Vormundſchaftsgerichts (§S 2 Ab⸗

ſatz 3, des Geſetzes ) vorgelegt wird . Dem Vormund oder Pfleger
als ſolchen ſteht das Recht nicht zu.

Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet , ſo muß es mit der

Befreiung einverſtanden ſein ;
bei Kindern über vierzehn Jahren : auf Antrag des Kindes .

2. Die Verhandlungen im Verfa ſſungs - Ausſchuß über die

Ausführung der Vorſchrift des Abſ . 3 und deren Einwirkung

auf das Schulgeſetz führten zu folgenden Feſtſtellungen :

a ) Die Ecklärung des Lehrers , daß er die Erteilung des Reli⸗

gionsunterrichts niederlege , muß in einer jeden Mißbrauch ausſchließen⸗
den Weiſe bei dem Kreis⸗ oder Stadtſchulamt ſchriftlich oder zu Protokoll

abgegeben werden . Die Auflegung oder die Verwendung von Vor⸗
drucken zur Abgabe der Erklärung iſt unſtatthaft .

Die Erklärung iſt durch die ſie entgegennehmende Behörde unter

gleichzeitiger Benachrichtigung des zuſtändigen Pfarramts dem Unter⸗

richtsminiſterium vorzulegen und von dieſem der oberen Kirchenbehörde
mitzuteilen .

b ) An Schulen mit mehreren Lehrern ſind die von einem Lehrer

W8 Religionsſtunden von den übrigen Lehrern innerhalb
es in § 40 Abſ . 2 SchG . beſtimmten Höchſtmaßes von 6 Wochenſtunden
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zu übernehmen . Mehr als dieſe Zahl von Stunden können einem Lehrer
nur mit ſeinem ausdrücklichen Einverſtändnis übertragen werden . Dem

vom Religionsunterricht befreiten Lehrer ſind dafür andere Unterrichts⸗

ſtunden zuzuweiſen .
Die Feſtſtellung , daß einem Lehrer nur mit ſeinem ausdrücklichen

Einverſtändnis mehr als 6 Wochenſtunden Religionsunterricht
ſollen übertragen werden können , geht von der irrtümlichen Auffaſſung

aus , daß die Beſtimmung des § 40 SchG . für den Lehrer eine Schutz⸗

vorſchrift gegen eine ſtärkere Belaſtung mit Religionsunterricht bedeute .

Dies trifft nicht zu. Die Vorſchrift des 8 40 SchG . , wonach aus dem

wöchentlichen Stundendeputat des Lehrers , ſoweit erforderlich , ſechs

Stunden zur Erteilung des Religionsunterrichts verwendet werden ſollen .

beruht vielmehr ausſchließlich auf der Erwägung , daß die Zahl der lehr⸗

planmäßigen Religionsſtunden für eine Klaſſe wöchentlich drei , ſonach für

die normale zweiklaſſige Schule wöchentlich 6 beträgt und daß eine

ſtärkere Heranziehung des Lehrers zur Erteilung von Religionsunterricht
innerhalb der geſetzlichen Höchſtſtundenzahl eine Beeinträchtigung

des übrigen weltlichen Unterrichts zur Folge haben

müßte . Eine ſolche Beeinträchtigung iſt aber ausgeſchloſſen , wenn an

einer Schule mit mehr als einem Lehrer der zu mehr als 6 Wochen⸗

ſtunden Religionsunterricht beigezogene Lehrer dafür eine entſprechende
Entlaſtung in anderen Unterrichtsfächern erfährt . In einem ſolchen Fall

kann der in weltlichen Fächern entlaſtete Lehrer zu einer 6 Wochen⸗

ſtunden überſteigenden Zahl von Religionsunterricht auch ohne ſeine

ausdrückliche Bereiterklärung beigezogen werden , gerade

wie der Lehrer , der den Religionsunterricht niedergelegt hat , in einem

weltlichen Unterrichtsfach eine das lehrplanmäßige Maß überſteigende

Zahl von Unterrichtsſtunden übernehmen muß . Für eine unterſchiedliche

Behandlung des Religionsunterrichts gegenüber den weltlichen Unter⸗

richtsfächern in dieſer Beziehung bietet das Geſetz keinerlei Anhalts⸗

punkte .

Y) Wenn der , den Religionsunterricht einſtellende Lehrer der einzige

Vertreter ſeines Bekenntniſſes an der Schule iſt , kann aufgrund von

§ 41 SchG . Aushilfe in Erteilung des Religionsunterrichts durch einen

benachbarten Lehrer angeordnet werden .

d) Ein Antrag , in den Bewerbungsliſten um erledigte Hauptlehrer⸗
ſtellen die Lehrer beſonders zu bezeichnen , die den Religionsunterricht
niedergelegt , wurde abgelehnt . Es wurde darauf hingewieſen , daß ſolche

Lehrer den betreffenden Gemeinden vorausſichtlich auch ſonſt bekannt

würden.
Dies kann nicht hindern , in Fällen , in denen ein Lehrer bei ſeiner

Bewerbung um eine Stelle die Erklärung abgibt , daß er keinen Reli⸗
gionsunterricht erteilen werde , dies der betreffenden Ortsſchulbehörde

zur Kenntnis zu bringen .
3. Für die Befreiung der Schüler von der Teilnahme am Reli⸗

gionsunterricht gelten die unter lit . a für die Lehrer aufgeſtellten Vor⸗

ſchriften mit der Maßgabe , daß die Erklärung bei dem Schulleiter ( Rek⸗

tor ) und wo ein ſolcher nicht beſtellt iſt , bei der Ortsſchulbehörde abzu⸗

geben und daß die Berechtigung zur Abgabe dieſer Erklärung von der

ſie entgegennehmenden Behörde vor deren Weiterleitung zu prüfen und

feſtzuſtellen iſt . 13
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Durch die Zurückziehung eines Kindes von der Teilnahme vom

Religionsunterricht ändert ſich an der Zugehörigkeit zu ſeinem bisherigen
Bekenntnis an ſich nichts . Ddie Zuweiſung in den Religionsunter⸗

richt einer anderen ſtaatlich anerkannten Religionsgemein⸗

ſchaft aber würde einen B ekenntniswechſel zur Vorausſetzung

haben und kann daher nicht durch einfache Willenserklärung vor der

Schulbehörde , ſondern nur unter Beachtung der für einen ſolchen geſetz⸗

lich vorgeſchriebenen Formen herbeigeführt werden . Das Ortskirchen⸗
ſteuergefetz vom 30. Juni 1922 beſtimmt hierüber in Art ig :

Die Erklärung des Austritts aus der Kirche muß , um

bürgerliche Wirkung zu haben von dem Austretenden vor der

Verwaltungsbehörde oder vor einem zur Aufnahme öffentlicher

Urkunden allgemein zuständigen Beamten abgegeben werden

und zwar , wenn derselbe das 14. Lebensjahr zurückgelegt hat ,
in Person . Für Personen unter 14 Jahren kann die Erklärung
von denjenigen abgegeben werden , welche deren religiöse

Erziehung zu ändern berechtigt sind .

Die nicht vor der Bezirksverwaltungsbehörde abgegebene

Erklärung muß dieser Vorgelegt werden .

Allgemein zuſtändig zur Aufnahme öffentlicher Urkunden ſind nach

§ 34 des Reichspolizeigeſetzes vom 17. Juni 1899 die Notare . ( Vergl .

§ 6 der VVO . z. SchG . vom 8. Aug . 1910 . ) Abſchnitt III Ziff . 4.

Abſ . 4.

Niemand darf wegen ſeiner Zugehörigkeit zu einer Ver⸗

einigung , deren Ziele den Staatsgeſetzen und der Sittlichkeit nicht

zuwider ſind , von dem Amt eines Lehrers oder einer Lehrerin
ausgeſchloſſen werden .

Die Beſtimmung in Abſ . 4 wurde bei der zweiten Leſung des

Entwurfs im Verfaffungs⸗Ausſchuß anſtelle des bei der erſten Leſung

angenommenen Antrags :

» Niemand darf wegen seiner Zugehörigkeit zu einer reli -

giösen Organisation vom Amte eines Lehrers oder Lehrerin

ferngehalten werden “ .

geſetzt . Damit iſt die Vorſchrift des §S 137 Abſ . 2 SchG . außer Wirk⸗

ſamkeit getreten .

Die über den unmittelbaren Zweck der Vorſchrift hinausgehende
Faſſung ſchafft eine Erweiterung des Bereichs ihrer Anwendung , gibt
aber andererſeits dem Staat die Möglichkeit , ohne Verfaſſungsänderung

durch einfaches Geſetz die Anwendung der Vorſchrift auf Ange⸗
hörige einer Vereinigung auszuſchließen , durch die Feſtſtellung , daß
deren Ziele den Staatsgeſetzen oder der Sittlichkeit zuwider ſind .

Abſ . 5.

Zum Veſuche der öffentlichen Volksſchule ſind alle Kinder ver⸗

pflichtet , ſoweit ſie nicht eine höhere öffentliche Bildungsanſtalt
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oder eine die Lehrziele ſolcher Anſtalten verfolgende nichtſtaatliche
Lehranſtalt beſuchen , oder wegen geiſtiger oder körperlicher Leiden

oder wegen ſittlicher Verfehlungen vom Schulbeſuch auszuſchließen

ſind . Neue nichtſtaatliche Lehranſtalten für Volksſchulunterricht
werden nicht mehr zugelaſſen .

Die Vorſchrift in Abſ . 5 ſetzt an Stelle des bisherigen Unterrichts⸗

zwangs den Schulzwang . Zur Begründung dieſer im Verfaſſungs⸗

ausſchuß bekämpften Anderung wurde von den Antragſtellern hervor⸗

gehoben , es werde der Ausſchluß der Privatſchulen in den großen Städten ,
wo die Volksſchule eigentlich nur Armenſchule ſei , bewirken , daß infolge

des Beitritts der Kinder der beſſerſituierten Eltern eine Hebung der

Volksſchule in ihren Leiſtungen eintrete ; überdies werde der Schulzwang

auch ſozial ausgleichend wirken . Bezüglich der Dauer der Zwangs⸗

ſchulpflicht ging die Anſchauung im allgemeinen dahin , daß ſie für die

Kinder, die einer höheren Schule zugeführt werden ſollen , auf 4 Jahre

feſtzuſetzen ſei ; die endgültige Beſtimmung hierüber aber wurde einem

ſpäteren Schulgeſetz vorbehalten . ( Vergl . hiezu Art . 145 und 146 WVerf .

und das GSchG . unter B 1 und 2 dieſes Abſchnitts , Ziff . 2. )

Der Schulzwang ſoll , abgeſehen vom Beſuch der höheren Schulen ,

nicht eintreten bei Kindern , die nach ihrer körperlichen oder geiſtigen

Verfaſſung an dem Unterricht der Volksſchule nicht teilnehmen können

oder wegen Gefährdung der Geſundheit oder der Sittlichkeit der übrigen

Kinder davon zu befreien oder ar szuſchließen ſind . Die Beſtimmung
erſtreckt ſich auf alle Kinder , die n § 3 SchG . zum Schulbeſuch nicht

anzuhalten oder davon befreit oder au sgeſchloſſen ſind , ſowie weiterhin

auch auf ſolche , bei denen der Beſuch d Volksſchule nach ihrer Körper⸗

konſtitution eine geſundheitliche Schädigung im Gefolge haben würde .

2 dieſes Abſchnitts . )

hat einerſeits zur Folge , daß

sſchulunterricht nicht mehr zu⸗
den Fortbeſtand beſtehender pri⸗

Die Einführung des Schulzwar
neue nicht⸗ſtaatliche Lehranſtalten für

zulaſſen ſind und ſchließt andererſei
vater Volksſchulen aus . Die Verfaſſung ſetzt für die Auflöſung ſolcher

Schulen in § 67 eine Friſt bis Oſterr 1925 und verweiſt dabei auf die

Möglichkeit ihrer Umwandlung in Ger eindeanſtalten , d. h. in Abtei⸗

lungen der von den Gemeinden nach § 7 SchG . zu unterhaltenden Volks⸗

ſchulen. Für Schulanſtalten , die nur die vier unteren Jahrgänge um⸗

faſſen , wurde dieſe Friſt in Anwe dung der Vorſchrift in S 2 GsSchG .

bis zum Schuljahre 1929/30 verlängert . Vergl . GSchG . B 2.

Abſ . 6⸗

8
Soweit der Beſuch von nicht⸗ſtaatlichen Lehranſtalten durch die

9 9 — 0 2 — 8 K 8—
Vorſchrift des vorigen Abſatzes nicht ausgeſchloſſen iſt , können

phyfiſche und juriſtiſche Perſonen ſolche Anſtalten mit Genehmi⸗

gung des Staatsminiſteriums errichten . Die Genehmigung darf

nicht verſagt werden , wenn die geſetzlich hierfür allgemein aufge⸗

ſtellten Bedingungen erfüllt ſind .
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Die uneingeſchränkte Zulaſſung von phyſiſchen und juriſtiſchen

Perſonen zur Errichtung nicht⸗ſtaatlicher Lehranſtalten mit Unterrichts⸗

zielen außerhalb des Gebiets der Volksſchule , hat zur Folge , daß die Vor⸗

ſchrift in § 137 Abſ . 1 SchGG. , wonach kirchlichen Korporationen und

Stiftungen die Errichtung von Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten nur auf⸗

grund eines beſonderen Geſetzes geſtattet war , in Wegfall kommt . Wohl
zum Ausgleich hiefür wurde die ſeitherige Zuſtändigkeit des UM. zur
Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von nicht⸗ſtaatlichen Lehr⸗
anſtalten auf das StM . übertragen .

Vergl . hiezu §S 133 SchG . u. die Bmkg . zu § 17 des Geſ . über Er⸗

ziehung und Unterricht nicht vollſinniger Kinder , Abſchnitt VIII I.

Abſ . 7.

Der Unterricht in der Volks⸗ und Fortbildungsſchule iſt un⸗

entgeltlich ; für minderbemittelte Schüler hat die Gemeinde die er⸗

forderlichen Lernmittel zu beſchaffen . Bei den öffentlichen höheren

Lehranſtalten , einſchließlich der Hochſchulen und der Fachſchulen , iſt

der Unterricht für diejenigen unentgeltlich , die tüchtig und be⸗

dürftig ſind .

1. Die Faſſung „ in der Volksſchule “ ſchließt die Erhebung
von Schulgeld grundſätzlich und allgemein für alle aus , die eine Einrich⸗

tung der Volksſchule beſuchen , einerlei , ob es in der Volksſchule des

Aufenthaltsorts oder einer anderen Volksſchule geſchieht . Die Unentgelt⸗
lichkeit des Unterrichts auf die Kinder der eigenen Gemeinde oder aber

auf denjenigen Unterricht zu beſchränken , zu deſſen Beſuch ein geſetzlicher
Zwang beſteht , und demgemäß die Erhebung von Schulgeld zuzu⸗

laſſen für die Teilnahme an einem über die Ziele der Volksſchule

hinausgehenden erweiterten Unterricht , würde im Widerſpruch ſtehen
mit dem Sinn und dem Zweck der Verfaſſung , alle Einrichtungen

der Volksſchule allen Kindern in gleicher Weiſe zu⸗

gänglich zu machen . Die Erlaubnis zum Beſuch einer Volksſchule
durch Kinder einer benachbarten Gemeinde darf daher nicht an
die Bedingung der Zahlung von Schulgeld geknüpft werden . Für den
Beſuch von Bürgerſchulen ( für Knaben und Mädchen ) darf Schul⸗
geld nur dann erhoben werden , wenn ſie nach dem Lehrplan einer

H öheren Lehranſtalt G( Realſchule oder Höheren Mädchenſchule )
eingerichtet ſind. Der Verfaſſungsausſchuß hat ſich einſtimmig zu der

Auffaſſung bekannt , daß ſolche der Volksſchule angegliederte beſondere
Veranſtaltungen mit dem Lehrplan höherer Schulen in bezug auf die

Schulgelderhebung im Sinne der Verfaſſung als „ Höhere Lehranſtalten “

155betrachtenſeien. Für die Schüler und Schülerinnen dieſer Art von

Vürgerſchulen gilt dann aber auch die für die Schüler von Höheren

Lehranſtalten getroffene Anordnung , daß ſie , wenn „tüchtig und be⸗

dürftig “, von der Schulgeldzahlung befreit ſind . Der Begriff der Tüchtig⸗
leit ſchließt die Würdigkeit in ſich. Die Entſcheidung daröber ,
ob im einzelnen Fall die Vorausſetzungen für die Befreiung vor⸗
liegen , kommt auf Beſchwerde der Beteiligten in letzter Inſtanz in
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Rückſicht auf die Verantwortlichkeit des Miniſters für die Durchführung
der verfaſſungsrechtlichen Beſtimmung dem Unterrichtsminiſterium zu.

Die Vorſchriften über die Schulgeldfreiheit beziehen ſich nur auf
Badener . Sie gelten aber , abgeſehen von der Vorſchrift in Art . 145

WVerf . aufgrund des Art . 110 Abf . 2 Werf . , wonach jeder Deutſche in

jedem Lande des Reiches die gleichen Rechte und Pflichten wie Ange⸗

hörige des Landes ſelbſt haben , in vollem Umfang auch für außerbadiſche
Reichsdeutſche . Auch von Reichsausländern iſt , ſoweit ſie

aufgrund des § 1 letzter Abſ . Sch &. zum Beſuch der Volksſchule verpflichtet

ſind , ein Schulgeld nicht zu erheben . Dagegen wird von ſolchen Schülern

für die Teilnahme an unterrichtlichen Veranſtaltungen , zu deren Beſuch
eine geſetzliche Verpflichtung nicht beſteht , Schulgeld in einer vom UM.

zu genehmigenden Höhe erhoben werden können . Für Bürgerſchulen ,
die einen Erſatz für eine Höhere Lehranſtalt bilden , wird die Erhebung
in doppelter Höhe des für Landesangehörige feſtgeſetzten Betrags erfol⸗

gen können , ſofern nicht von dem Heimatland des Schülers in Bezug auf
die Gleichſtellung der Ausländer mit inländiſchen Schülern Gegenſeitig⸗
keit verbürgt iſt . ( Vergl . Bktm . d. UM. vom 17. April 1925 , das Schul⸗
geld an den Höheren Lehranſtalten betr . , ABl . Nr . 18. )

2. Der Entwurf der Verfaſſung hatte auch die Unentgeltlichkeit der

Lernmittel in den Volksſchulen vorgeſehen . Von der Aufrechterhal⸗

tung dieſer Beſtimmung wurde in Rückſicht auf die erhebliche Belaſtung ,
die ſich hieraus für Land und Gemeinden ergeben hätte , Umgang ge⸗
nommen . Dagegen wurde die nach §S 6 SchG . den Gemeinden obliegende

Verpflichtung zur Beſchaffung der Lernmittel für unbemittelte Schüler
auf „ minder bemittelte “ ausgedehnt . Das UM. hat mit Bktm . vom
19. Auguſt 1921 ABl . Nr . 27 —die Lehrer und Ortsſchulbehörden
der Volksſchulen hierauf mit der Veranlaſſung aufmerkſam gemacht , „der

neugeſchaffenen Rechtslage bei Anträgen auf unentgeltliche Beſchaffung

von Lernmitteln , ſowie bei Beurteilung und Verbeſcheidung ſolcher Ge⸗

ſuche in entgegenkommender Weiſe Rechnung zu tragen “ .

Ein unterm 24. Mai 1921 von dem Abg. Strobel u. Gen . bei dem

Landtag eingebrachter Antrag :

„die Regierung zu erſuchen , unverzüglich Maßnahmen zu

treffen , daß in Baden die Beſtimmungen des Art . 145 NVerf . , wo⸗

nach der Unterricht und die Lernmittel in den Volksſchulen unent⸗

geltlich ſind , durchgeführt werden “

wurde , nachdem die von dem UM. bei den übrigen Ländern vorgenom⸗

mene Umfrage ergeben hatte , daß nur Württemberg Anordnung wegen

ſtufenweiſer Einführung der Lernmittelfreiheit zulaſten der Gemein⸗

den getroffen hatte , vom Landtage unterm 2. Auguſt 1921 in nachſtehen⸗

der Faſſung zum Beſchluß erhoben :

„die Regierung zu erſuchen , unverzüglich darauf einzuwirken ,

daß die Beſtimmungen des Art . 145 PVerf . , wonach der Unter⸗
richt und die Lernmittel in den Volksſchulen unentgeltlich ſind,

durchgeführt werden . “

Vergl . über den Erfolg des an die Reichsregierung weitergeleiteten
Antrags die Ausführungen zu Art 145 Werf . B 1 dieſes Abſchnitts .
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